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Organ der FWG: Richtungskonferenz 
Grundlegende Zielsetzung • Wahrnehmung, Beratung und Mittragen des aktuellen 

Schulgeschehens 

• Lebendig Erhalten der Waldorfpädagogik 

• Wahrnehmung von Führungsaufgaben (im Bedarfsfall) nach 
dem Subsidiaritätsprinzip 

Konkrete Aufgaben • Überblick über die Arbeit in den Schulkreisen und den 
Konferenzen und Unterstützung im Bedarfsfall, laufende 
Aktualisierung der Mandatierungen 

• Erarbeitung von Richtungsbildern für die Schulentwicklung (in 
Abstimmung mit Schulträger und GFK) 

• Erarbeitung und Koordinierung eines Schuljahresprogramms 
(Zuständigkeiten1 Schulveranstaltungen, Feste, Projekt) in 
Abstimmung mit GF-Verwaltung 

• Organisation der pädagogischen Leitung 

• Ausübung dienstlichen Weisungsrechts im Bedarfsfall 

• Einberufung und Organisation der Leitung von 
Schulversammlungen, Erweiterten Konferenzen (EK) und 
anderen Besprechungsformaten, wenn notwendig 
 
(Aufgaben können auch an Arbeitsgruppen/Personen 
delegiert werden.) 

Wer ist Auftraggeber?   Wem 
verantwortlich? 

Schulgemeinschaft, vertreten durch die Erweiterte Konferenz 
Schulträger und Leitbild 

beschlossen am, in? Bestätigt 20.1.2022 in der Erweiterte Konferenz 

Wie lange gilt Mandat?   
Termin für Resultat, 
Rechenschaft, Rückblick? 

Jeweils 1 Jahr, wird von der Erweiterten Konferenz verlängert 

Welche Befugnisse? 
Entscheidungskompetenzen? 
(vorbereiten, beraten, 
Entscheidungswege festlegen, selber 
entscheiden?) 

• kann terminisierte Arbeitsaufträge an Schulkreise geben  

• kann, im Subsidaritätsprinzip, wenn zuständige Kreise oder 

Projektbeauftragte das nicht tun - Zuständigkeiten für 

Schulveranstaltungen (Projekte, Feste…) festlegen, wenn 

sich keine Initiativen bilden bzw. kann Schulveranstaltungen 

in begründeten Fällen (fehlende Ressourcen, 

Arbeitsüberlastung) auch absagen  

• kann Schulversammlung, Erweiterte Konferenz oder andere 

Besprechungsformate je nach Notwendigkeit einberufen  

• Dienstliches Weisungsrecht, personelle Maßnahmen und 

arbeitsrechtliche Belange werden von den Verantwortlichen in 

enger Zusammenarbeit mit der Richtungskonferenz ausgeübt. 

Um in schwer lösbaren Krisen finale Entscheidungen zu 

fällen, können kleine Gruppen, deren Mitglieder persönlich 

nicht betroffen sein dürfen, mit klar befristeten 

Führungsaufgaben betraut werden. 

Ressourcen  
(Geld, Zeit, Arbeitsmittel)  

fallweise externe Moderation und Beratung, Finanzierung für 
Fortbildung 

 

Rahmenbedingungen: 
Pflichten  (zur Information, 

Einbindung anderer Organe, 
Protokollführung, Prozesspflichten, 
Entscheidungsbedingungen) 

• Beschlussprotokoll, laufender Info-Austausch zwischen 

Kreisen und Riko 

• Vereinbarung über Jahresarbeitsprogramm (inkl. 

Berichtsform) mit allen Kreisen 

Beschlussart Bei Abstimmung bemüht man sich um Einstimmigkeit, wobei 

Adsens geübt werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, 

 
1 z.B. Ämterliste aber auch Projektverantwortliche z.B. Michaeli-Fest/Musical etc., die sich dann MitstreiterInnen 
suchen 
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wird bei einer zweiten Abstimmung in der nächsten regulären 

RIKO die Entscheidung über eine einfache Mehrheit 

herbeigeführt. Somit gibt es zum entsprechenden Anliegen 

maximal zwei Abstimmungen. 

Wie häufig? Wie lange? wöchentlich, max. 2 Stunden 

 

geforderte Fähigkeiten • Erfahrung und_oder Interesse an Selbstverwaltung 

• Bereitschaft zum Aufbau von Leitungskompetenz i.S.v. 
Grundlagen Recht (Vereinsrecht, OG, Arbeitsrecht, 
Schulrecht…), Grundlagen Finanzen, Grundlagen 
Schulentwicklung und Gruppenleitung, Grundlagen 
Bildungssystem 

 

Kriterien für Zusammensetzung 
nach Funktionen, 
Gruppengröße 

LehrerInnen und Eltern aus ausgewählten Kreisen (Geschäftsführung, 
Schulträger, offizielle Schulleitung nach außen, Personal, PR, 
Qualität, Konzept, Allgemeine und Stufenkonferenzen, Elternbeirat), 
LehrerInnen im 1. Dienstjahr nur in beratender Funktion). Mitglieder 
sind in Doppelfunktion in Riko wie auch in den ausgewählten Kreisen. 
Kooptierung möglich2 

Bedingungen bei Ausscheiden/ 
Wechsel 

• Jährliche Bestätigung der Mitglieder durch die Erweiterte 

Konferenz 

• Jede/r Person kümmert sich um ihre/seine Nachfolge 

(Bereitschaft, Übergabe, Information) 

 

Konkrete Zusammensetzung H. Trenkler (GFK, Konzept), S.Filler (Schulträger, PR), S.Jakob 
(Direktorin), I. Aftenberger (PK), Für die Konferenzen: I.Klaffinger, C. 
Reiter (Allg.K.), A. Heusgen, C.Mayer (UST/MST), H.Gill, A. Wohnout 
(OST), M. Steinwender-Schmuck (Eltern) 

Ein Prozessverantwortlicher = 
Ansprechperson 

riko@waldorf-graz.at 

weitere Funktionen in der 
Gruppe 

Siehe Zusammensetzung 

 

 
2 Im Fall einer Kooptierung muss das Gremium, aus dem heraus kooptiert wird, zustimmen und die Erweiterte 
Konferenz das Mitglied zeitnah bestätigen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass Einsprüche niederschwellig 
eingebracht werden können. 

mailto:riko@waldorf-graz.at

